
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1929/2/7 Ds99/28
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.02.1929

Norm

DSt 1872 §2 J

Rechtssatz

Abschluß eines Vertrages zwischen einem Rechtsanwalte und einem gewerblichen Arbeitgeberverbande, der die

unentgeltliche Rechtsberatung der Verbandsmitglieder durch den vom Verbande aufgestellten Rechtsanwalt bezweckt.

Entscheidungstexte

Ds 99/28

Entscheidungstext OGH 07.02.1929 Ds 99/28

Veröff: SSt IX/14
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